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Berlin (BE). Eine Forderung zur Entlastung der Not-
aufnahmen der Orthopäden und Unfallchirurgen im 
Zuge der anstehenden Notfallreform ist eine ver-
bindliche Patientensteuerung vor Inanspruchnah-
me der Notfallversorgung. Kern ihrer Forderung ist 
ein Ticket-System: Nur Patientinnen und Patienten, 
bei denen eine digitale oder telefonische Erstein-
schätzung einen akuten Behandlungsbedarf ergibt, 
erhalten ein Ticket für die Notaufnahme. Wer hin-
gegen mit einer Bagatellerkrankung ohne vorherige 
Einschätzung eine Notaufnahme oder Notfallambu-
lanz aufsucht, soll künftig eine Selbstzahler-Gebühr 
entrichten. 

„Notfallstrukturen müssen für diejenigen offenstehen, 
die medizinische Hilfe dringend benötigen – schnell 
und kostenfrei“, sagt Prof. Dr. Bernd Kladny, General-
sekretär der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie 
und Unfallchirurgie (DGOU). „Ohne Verbindlichkeit und 
Konsequenzen bleibt Patientensteuerung wirkungslos. 
Das ist keine Strafe, sondern dient der Entlastung der 
Notfallversorgung“, sagt Dr. Burkhard Lembeck, Präsi-
dent des Berufsverbands für Orthopädie und Unfallchi-
rurgie (BVOU).

Schon lange gibt es das ungelöste Problem, dass zahl-
reiche Patientinnen und Patienten mit Bagatellerkran-
kungen direkt die Notaufnahmen aufsuchen, das bin-
det dort dringend benötigte personelle und strukturelle 
Ressourcen. Nach Erhebungen entfallen mehr als 40 
Prozent der ungesteuerten Fälle in zentralen Notauf-
nahmen auf das Fachgebiet der Orthopädie und Un-
fallchirurgie1. Der Handlungsbedarf ist groß: Allein im 
Jahr 2024 wurden in Deutschland rund 13 Millionen 
ambulante Notaufnahmefälle gezählt. „Schätzungen 
zufolge sind bis zu 39 Prozent davon medizinisch nicht 
dringend, viele dieser Beschwerden könnten ambulant 
versorgt werden. Seit vielen Jahren wissen wir, dass 
ungesteuerte Bagatellfälle die Notfallversorgung blo-
ckieren. Ohne verbindliche Steuerung wird es nicht 
zu einer wirksamen Umsetzung der Reform kommen“, 
sagt Prof. Dr. Sascha Flohé, stellvertretender DGOU-
Generalsekretär und Generalsekretär der Deutschen 
Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU).

Eine verbindliche Ersteinschätzung vor dem Aufsuchen 
von zentralen Notaufnahmen oder ambulanten Notfall-
zentren soll digital oder telefonisch über eine Leitstelle 
erfolgen und wird durch ein Ticket-System zur gezielten 
Patientensteuerung ergänzt. Nur bei akuten und zeitkri-
tischen Fällen wird dabei ein Ticket für die Notaufnah-
me oder Notfallpraxis ausgestellt. Weniger dringliche 
Anliegen werden gezielt an Haus- oder Facharztpraxen 
weitergeleitet oder es wird zur Selbstbehandlung gera-
ten.
 

Notaufnahmen entlasten
„Wer dringend medizinische Hilfe braucht, darf nicht in 
der Warteschlange für Bagatellfälle stehen. Eine struk-
turierte Ersteinschätzung mit Ticket-System schafft Ver-
lässlichkeit für Patientinnen und Patienten ebenso wie 
für das medizinische Personal“, sagt Matthias Träger, 
Vorstandsmitglied des BVOU und Notfallbeauftragter 
der Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vor-
pommern. Wer künftig ohne vorherige Ersteinschät-
zung über eine Leitstelle und ohne entsprechendes 
Behandlungsticket eine zen-trale Notaufnahme oder 
Notfallpraxis aufsucht, sollte eine Gebühr entrichten. 
Die Gebühr soll einen Lenkungseffekt haben, keinen 
Strafcharakter. Die DGOU und der BVOU schlagen vor, 
die Gebühr im Nachgang über die Abrechnung mit den 
Krankenkassen abzuwickeln. Kliniken und Notfallpra-
xen würden so vom Inkasso entlastet. Über die konkre-
te Ausgestaltung müsste der Gesetzgeber entscheiden.

Gebühren und Steuerungsinstrumente für nicht dring-
liche Notfallbehandlungen sind international erprobt. 
Ein Blick in andere europäische Länder zeigt, dass 
solche Modelle zur Lenkung von Patientinnen und Pa-
tienten beitragen können, meint Matthias Träger: „In 
den Niederlanden sorgt ein konsequentes Triage- und 
hausarztbasiertes Steuerungssystem dafür, dass nicht 
dringliche Fälle seltener direkt in der Notaufnahme lan-
den. Auch in Frankreich und Schweden existieren Zu-
zahlungsmodelle für Notaufnahmen, die mit weiteren 
Steuerungsmechanismen kombiniert sind.“
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Kommentar:
Aus Sicht der Ärzte in den Notfallaufnahmen mag 
diese Forderung ein Weg zur „Entlastung“ sein. Die-
se Regelung trifft jedoch insbesondere die weniger 
lequiede Bevölkerungsschicht und kann nur zur Be-
nachteiligung bestimmter Bevölkerungsgruppen füh-
ren. 
Ein anderer Weg zur Entlastung der Notfallaufnahmen 
wäre hingegen die klare Regelung von Notfallärzten 
in stationären Praxen sowie mobile Notfallärzte. Auch 
die Aufklärung über geöffnete Praxen, über Erstmaß-
nahmen und die Aufklärung durch das Personal am 
kassenärztlichen Bereitschaftsdienst 116117-Telefon, 
könnte Abhilfe schaffen. Hier werden häufig die Anrufer 
an die Notaufnahme der Krankenhäuser verwiesen, 
was nicht zur Entlastung beiträgt. Außerdem bieten 
einige Arztpraxen telefonische Notsprechstunden in 
den frühen Stunden ab 08:00 h morgens an, um noch 
am gleichen Tag einen Termin bekommen zu können.

Ärzte, Krankenhäuser und die Notfallversorgung 
sollten um eine bevölkerungsnahe inklusive Lösung 
kämpfen.                                    
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